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Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind folgende Begriffsbestimmungen maßgebend: 

 1. Abänderungsangebot ist ein Angebot eines Bieters, das im Hinblick auf die ausgeschriebene 
Leistung eine lediglich geringfügige gleichwertige technische Änderung beinhaltet, das von der 
ausgeschriebenen Leistung aber nicht in einem so weitgehenden Ausmaß wie ein 
Alternativangebot abweicht. 

 2. Alternativangebot ist ein Angebot über einen alternativen Leistungsvorschlag des Bieters. 

 3. Angebot ist die Erklärung eines Bieters, eine bestimmte Leistung gegen Entgelt unter Einhaltung 
festgelegter Bedingungen erbringen zu wollen. 

 4. Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer, die sich unbeschadet der 
sonstigen Bestimmungen des zwischen ihnen bestehenden Innenverhältnisses dem Auftraggeber 
gegenüber solidarisch zur vertragsgemäßen Erbringung einer Leistung verpflichten. 

 5. Auftraggeber (öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber) ist jeder Rechtsträger, der 
vertraglich an einen Auftragnehmer einen Auftrag zur Erbringung von Leistungen gegen Entgelt 
erteilt oder zu erteilen beabsichtigt. 

 6. Auftragnehmer ist jeder Unternehmer, mit dem vertraglich vereinbart wird, dem Auftraggeber 
eine Leistung gegen Entgelt zu erbringen. 
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 7. Ausschreibung ist die an eine bestimmte oder unbestimmte Zahl von Unternehmern gerichtete 
Erklärung des Auftraggebers, in der er festlegt, welche Leistung er zu welchen Bedingungen 
erhalten möchte (Bekanntmachung sowie Ausschreibungs- und Wettbewerbsunterlagen). 

 8. Bauwerk ist das Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das seinem Wesen 
nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll. 

 9. Beschaffungsdienstleister ist ein Rechtsträger, der auf dem Markt 
Nebenbeschaffungstätigkeiten anbietet. 

 10. Bewerber ist ein Unternehmer, der sich an einem Vergabeverfahren beteiligen will und einen 
Teilnahmeantrag gestellt oder eine Aufforderung zur Angebotsabgabe erhalten hat. 

 11. Bieter ist ein Unternehmer, der ein Angebot übermittelt hat. 

 12. Bietergemeinschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmer zum Zweck der 
Übermittlung eines gemeinsamen Angebotes. 

 13. Elektronisch ist ein Verfahren, bei dem elektronische Geräte (elektronische Mittel) für die 
Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten zum Einsatz 
kommen und bei dem Daten über Kabel, über Funk, mit optischen Verfahren oder mit anderen 
elektromagnetischen Verfahren übertragen, weitergeleitet und empfangen werden. 

 14. Elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format, 
das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht, ausgestellt, übermittelt und 
empfangen wird. 

 15. Entscheidung ist jede Festlegung eines Auftraggebers im Vergabeverfahren. 

 a) Gesondert anfechtbar sind folgende, nach außen in Erscheinung tretende Entscheidungen: 

 aa) im offenen Verfahren: die Ausschreibung; sonstige Entscheidungen während der 
Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die 
Zuschlagsentscheidung; 

 bb) im nicht offenen Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung und bei dynamischen 
Beschaffungssystemen: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; sonstige Entscheidungen während der Angebotsfrist; 
das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die 
Zuschlagsentscheidung; 

 cc) im nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung: die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe; die Ausschreibungsunterlagen; sonstige Entscheidungen während der 
Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die 
Zuschlagsentscheidung; 

 dd) im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung und bei 
Innovationspartnerschaften: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die 
Aufforderung zur Angebotsabgabe; sonstige Entscheidungen während der 
Verhandlungsphase bzw. während der Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; 
die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung; 

 ee) im Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung: die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe; die Ausschreibungsunterlagen; sonstige Entscheidungen während der 
Verhandlungsphase bzw. während der Angebotsfrist; das Ausscheiden eines Angebotes; 
die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung; 

 ff) beim wettbewerblichen Dialog: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; 
die Aufforderung zur Teilnahme; die Nichtberücksichtigung einer Lösung in der 
Dialogphase; der Abschluss der Dialogphase; die Aufforderung zur Angebotsabgabe; das 
Ausscheiden eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung; 

 gg) bei der Direktvergabe und bei der Durchführung von Verfahren gemäß Art. 5 Abs. 2, 3a, 
4, 4a, 4b und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und EWG Nr. 1107/70, ABl. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S. 1, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische 
Schienenpersonenverkehrsdienste, ABl. Nr. L 354 vom 23.12.2016 S. 22: die Wahl des 
Vergabeverfahrens; 

 hh) bei der Direktvergabe mit vorheriger Bekanntmachung: die Bekanntmachung; 

 ii) bei besonderen Dienstleistungsaufträgen und bei Dienstleistungsaufträgen über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf der Schiene oder per Untergrundbahn, sofern nicht sublit. aa 
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bis hh und jj anwendbar sind: jede nach außen in Erscheinung tretende Entscheidung des 
Auftraggebers; 

 jj) bei der Rahmenvereinbarung: hinsichtlich des zum Abschluss der Rahmenvereinbarung 
führenden Verfahrens die gesondert anfechtbaren Entscheidungen gemäß sublit. aa), bb), 
dd) oder ee), wobei die Zuschlagsentscheidung die Entscheidung über den Abschluss der 
Rahmenvereinbarung darstellt; der erneute Aufruf zum Wettbewerb; das Ausscheiden 
eines Angebotes; die Widerrufsentscheidung; die Zuschlagsentscheidung; 

 kk) im offenen Wettbewerb: die Ausschreibung; die Widerrufsentscheidung; die Entscheidung 
über die Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder über die Nicht-Zulassung 
zur Teilnahme am anschließenden Verhandlungsverfahren; 

 ll) im nicht offenen Wettbewerb: die Ausschreibung; die Nicht-Zulassung zur Teilnahme; die 
Aufforderung zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten; die Widerrufsentscheidung; die 
Entscheidung über die Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder über die 
Nicht-Zulassung zur Teilnahme am anschließenden Verhandlungsverfahren; 

 mm) im geladenen Wettbewerb: die Aufforderung zur Vorlage von Wettbewerbsarbeiten; die 
Wettbewerbsunterlagen; die Widerrufsentscheidung; die Entscheidung über die 
Zuweisung des Preisgeldes bzw. der Zahlungen oder über die Nicht-Zulassung zur 
Teilnahme am anschließenden Verhandlungsverfahren; 

 nn) im Prüfsystem: die Ausschreibung; die Ablehnung des Antrages auf Aufnahme in das 
Prüfsystem; die Mitteilung über die beabsichtigte Aberkennung der Qualifikation. 

 b) Nicht gesondert anfechtbare Entscheidungen sind alle übrigen, den gesondert anfechtbaren 
Entscheidungen zeitlich vorhergehenden Entscheidungen. Diese können nur in dem gegen die 
ihnen nächst folgende gesondert anfechtbare Entscheidung gerichteten Nachprüfungsantrag 
angefochten werden. 

 16. Europäische technische Bewertung ist eine dokumentierte Bewertung der Leistung eines 
Bauproduktes in Bezug auf seine wesentlichen Merkmale im Einklang mit dem betreffenden 
Europäischen Bewertungsdokument gemäß der Begriffsbestimmung in Art. 2 Z 12 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten, ABl. Nr. L 88 vom 04.04.2011 S. 5. 

 17. Geistige Dienstleistungen sind Dienstleistungen, die nicht zwingend zum gleichen Ergebnis 
führen, weil ihr wesentlicher Inhalt in der Lösung einer Aufgabenstellung durch Erbringung 
geistiger Arbeit besteht. Für derartige Leistungen ist ihrer Art nach zwar eine Ziel- oder 
Aufgabenbeschreibung, nicht jedoch eine vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung 
der Leistung (konstruktive Leistungsbeschreibung) möglich. 

 18. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine technische Spezifikation im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die gemäß den Art. 13 und 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 
89/686/EWG und 93/15/EWG sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG, ABl. Nr. L 316 vom 
14.11.2012 S. 12, festgelegt wurde. 

 19. Gütezeichen ist ein Dokument, ein Zeugnis oder eine Bescheinigung, mit dem bzw. der bestätigt 
wird, dass ein Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein Prozess oder ein Verfahren 
bestimmte Anforderungen (Gütezeichen-Anforderungen) erfüllt. Diese Gütezeichen-
Anforderungen sind jene Anforderungen, die ein Bauwerk, eine Ware, eine Dienstleistung, ein 
Prozess oder ein Verfahren erfüllen muss, um das betreffende Gütezeichen zu erhalten. 

 20. Innovation ist die Realisierung von neuen oder deutlich verbesserten Waren, Dienstleistungen 
oder Verfahren, insbesondere von Produktions-, Bau- oder Konstruktionsverfahren, neuen 
Vermarktungsmethoden oder neuen Organisationsverfahren betreffend Geschäftspraxis, Abläufe 
am Arbeitsplatz oder externe Beziehungen. 

 21. Konformitätsbewertungsstelle ist eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten wie etwa 
Kalibrierung, Versuche, Zertifizierung und Inspektion durchführt und gemäß der Verordnung 
Nr. 764/2008/EG über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
Nr. 339/93/EWG, ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 30, akkreditiert ist. 

 22. Kriterien: 

 a) Auswahlkriterien sind die vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 
festgelegten, objektiven, nicht diskriminierenden, mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
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stehenden und zu diesem verhältnismäßigen unternehmerbezogenen Kriterien, nach welchen 
die Qualität der Bewerber beurteilt wird und die Auswahl im nicht offenen Verfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung, im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung, bei 
Innovationspartnerschaften, bei nicht offenen Wettbewerben oder im wettbewerblichen Dialog 
erfolgt. 

 b) Beurteilungskriterien sind die vom Auftraggeber in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 
festgelegten, nicht diskriminierenden Kriterien, nach welchen das Preisgericht bei 
Wettbewerben seine Entscheidungen trifft. 

 c) Eignungskriterien sind die vom Auftraggeber festgelegten, nicht diskriminierenden, mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehenden und zu diesem verhältnismäßigen 
Mindestanforderungen betreffend die Befugnis, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
(Eignung) an den Bewerber oder Bieter, die gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
nachzuweisen sind. 

 d) Zuschlagskriterien bzw. Zuschlagskriterium 

 aa) sind bei der Wahl des technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes die niedrigsten 
Kosten oder die vom Auftraggeber im Verhältnis oder ausnahmsweise in der Reihenfolge 
ihrer Bedeutung festgelegten, nicht diskriminierenden und mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung stehenden Kriterien, nach welchen das für den Auftraggeber technisch und 
wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt wird; die Zuschlagskriterien dürfen dem 
Auftraggeber keine uneingeschränkte Wahlfreiheit übertragen und müssen die 
Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbes gewährleisten und mit Spezifikationen 
einhergehen, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern übermittelten 
Informationen gestatten, damit bewertet werden kann, wie gut die Angebote die 
Zuschlagskriterien erfüllen, oder 

 bb) ist bei der Wahl des Angebotes mit dem niedrigsten Preis der Preis. 

Zuschlagskriterien stehen gemäß sublit. aa mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, wenn 
sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Stadium des Lebenszyklus auf die gemäß 
dem Auftrag zu erbringenden Leistungen beziehen. Dies schließt Faktoren ein, die mit dem 
bestimmten Prozess der Herstellung oder der Bereitstellung der zu erbringenden Leistung oder 
des Handels damit oder einem bestimmten Prozess in Bezug auf ein anderes Stadium des 
Lebenszyklus zusammenhängen, auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen 
Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken. 

 23. Lebenszyklus sind alle aufeinander folgenden oder miteinander verbundenen Stadien, 
einschließlich der durchzuführenden Forschung und Entwicklung, der Produktion, des Handels 
und der damit verbundenen Bedingungen, des Transportes, der Nutzung und Wartung während 
der Lebensdauer einer Ware oder eines Bauwerkes oder während der Erbringung einer 
Dienstleistung, angefangen von der Beschaffung der Rohstoffe oder der Erzeugung von 
Ressourcen bis hin zu Entsorgung, Aufräumarbeiten und Beendigung der Dienstleistung oder 
Nutzung. 

 24. Nebenbeschaffungstätigkeiten sind Tätigkeiten zur Unterstützung von Beschaffungstätigkeiten, 
wie insbesondere 

 a) die Bereitstellung technischer Infrastruktur, die es dem Auftraggeber ermöglicht, Aufträge zu 
vergeben oder Rahmenvereinbarungen über Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen 
abzuschließen, oder 

 b) die Beratung zur Ausführung oder Planung von Vergabeverfahren, oder 

 c) die Vorbereitung und Betreuung von Vergabeverfahren im Namen des betreffenden 
Auftraggebers. 

 25. Norm ist eine technische Spezifikation, die von einer anerkannten Normungsorganisation zur 
wiederholten oder ständigen Anwendung angenommen wurde, deren Einhaltung nicht zwingend 
vorgeschrieben ist und die unter eine der nachstehenden Kategorien fällt: 

 a) Europäische Norm: Norm, die von einer europäischen Normungsorganisation angenommen 
wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 b) Internationale Norm: Norm, die von einer internationalen Normungsorganisation 
angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 c) Nationale Norm: Norm, die von einer nationalen Normungsorganisation angenommen wurde 
und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 26. Preis: 
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 a) Angebotspreis (Auftragssumme) ist die Summe aus Gesamtpreis und Umsatzsteuer. 

 b) Einheitspreis ist der Preis für die Einheit einer Leistung, die in Stück, Zeit-, Masse- oder 
anderen Maßeinheiten erfassbar ist. 

 c) Festpreis ist der Preis, der auch beim Eintreten von Änderungen der Preisgrundlagen (wie 
insbesondere Kollektivvertragslöhne, Materialpreise) für den vereinbarten Zeitraum 
unveränderlich bleibt. 

 d) Gesamtpreis ist die Summe der Positionspreise (Menge mal Einheitspreis oder Pauschalpreis) 
unter Berücksichtigung allfälliger Nachlässe und Aufschläge. Der Gesamtpreis ist das Entgelt 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 – UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994, und bildet die 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer. 

 e) Pauschalpreis ist der für eine Gesamtleistung oder Teilleistung in einem Betrag angegebene 
Preis. 

 f) Regiepreis ist der Preis für eine Einheit (zB Leistungsstunde oder Materialeinheit), welche 
nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet wird. 

 g) Veränderlicher Preis ist der Preis, der bei Änderung vereinbarter Grundlagen geändert 
werden kann. 

 27. Preisangebotsverfahren ist jenes Verfahren, bei dem die Bieter aufgrund der 
Ausschreibungsunterlagen die Preise für vom Auftraggeber beschriebene Leistungen in ihren 
Angeboten bekannt geben. 

 28. Preisaufschlags- und Preisnachlassverfahren ist jenes Verfahren, bei dem vom Auftraggeber 
in den Ausschreibungsunterlagen zusätzlich zu den beschriebenen Leistungen auch Bezugspreise 
bekannt gegeben werden, zu denen die Bieter in ihren Angeboten – gewöhnlich in Prozent 
ausgedrückt – Aufschläge oder Nachlässe angeben. 

 29. Qualifizierte elektronische Signatur ist eine elektronische Signatur, die den Anforderungen 
von Art. 3 Z 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, entspricht. 

 30. Qualifiziertes elektronisches Siegel ist ein elektronisches Siegel, das den Anforderungen von 
Art. 3 Z 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht. 

 31. Schriftlich bedeutet jede aus Wörtern und Ziffern bestehende Darstellung, die gelesen, 
reproduziert und anschließend mitgeteilt werden kann, einschließlich elektronisch übermittelter, 
bereitgestellter bzw. zur Verfügung gestellter Informationen. 

 32. Sicherstellungen: 

 a) Vadium ist eine Sicherstellung für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von 
seinem Angebot zurücktritt oder der Bieter nach Ablauf der Angebotsfrist behebbare 
wesentliche Mängel trotz Aufforderung des Auftraggebers schuldhaft nicht behebt. 

 b) Kaution ist eine Sicherstellung für den Fall, dass ein Vertragspartner bestimmte, im Vertrag 
festgelegte besondere Pflichten verletzt. 

 c) Deckungsrücklass ist eine Sicherstellung gegen Überzahlungen (Abschlagsrechnungen oder 
Zahlung nach Plan), denen nur annähernd ermittelte Leistungen zugrunde liegen. Ferner ist der 
Deckungsrücklass eine Sicherstellung für die Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer, 
sofern diese nicht durch eine Kaution abgesichert ist. 

 d) Haftungsrücklass ist eine Sicherstellung für den Fall, dass der Auftragnehmer die ihm aus 
der Gewährleistung oder aus dem Titel des Schadenersatzes obliegenden Pflichten nicht 
erfüllt. 

 33. Straßenfahrzeug ist ein Fahrzeug, das einer der in Tabelle 3 des Anhanges XIII genannten 
Fahrzeugklassen angehört. 

 34. Subunternehmer ist ein Unternehmer, der Teile des an den Auftragnehmer erteilten Auftrages 
ausführt. Die bloße Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die zur Erbringung einer Leistung 
erforderlich sind, ist keine Subunternehmerleistung. 

 35. Syntax ist die maschinenlesbare Sprache oder der Dialekt einer maschinenlesbaren Sprache, die 
bzw. der für die Darstellung der in einer elektronischen Rechnung enthaltenen Datenelemente 
verwendet wird. 

 36. Technische Bezugsgröße ist jeder Bezugsrahmen, der keine europäische Norm ist und von den 
europäischen Normungsorganisationen nach den an die Bedürfnisse des Marktes angepassten 
Verfahren erarbeitet wurde. 
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 37. Technische Spezifikationen beschreiben die für die Leistung geforderten Merkmale. Diese 
Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess oder die spezifische Methode zur 
Produktion bzw. Erbringung der nachgefragten Leistung oder auf einen spezifischen Prozess 
eines Lebenszyklus-Stadiums der Leistung beziehen. Diese Merkmale müssen nicht materieller 
Bestandteil der Leistung sein; sie müssen jedenfalls mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
stehen und zu diesem verhältnismäßig sein. Technische Spezifikationen können sein: 

 a) bei Bauaufträgen die Gesamtheit der insbesondere in der Ausschreibung enthaltenen 
technischen Beschreibungen, in denen die erforderlichen Eigenschaften eines Werkstoffes, 
eines Produktes oder einer Lieferung definiert sind, damit diese den vom Auftraggeber 
vorgesehenen Zweck erfüllen. Dazu gehören Umwelt- und Klimaleistungsstufen, die 
Konzeption für alle Anforderungen (einschließlich der Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderung) sowie Konformitätsbewertung, Performance, Sicherheit oder Abmessungen, 
einschließlich Qualitätssicherungsverfahren, Terminologie, Symbole, Versuchs- und 
Prüfmethoden, Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen sowie 
Produktionsprozesse und –methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der Bauleistungen. 
Außerdem gehören dazu auch die Vorschriften für die Planung und Kostenrechnung, die 
Bedingungen für die Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 
Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen technischen Anforderungen, die der 
Auftraggeber für fertige Bauwerke oder der dazu notwendigen Materialien oder Teile durch 
allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben in der Lage ist; 

 b) bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen Spezifikationen, die in einem Schriftstück enthalten 
sind, das die erforderlichen Merkmale für ein Erzeugnis oder eine Dienstleistung vorschreibt, 
wie Qualitätsstufen, Umwelt- und Klimaleistungsstufen, die Konzeption für alle 
Anforderungen (einschließlich der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung) sowie 
Konformitätsbewertung, Performance, Vorgaben für die Verwendungsmöglichkeiten, 
Sicherheit oder Abmessungen des Produktes, einschließlich der Vorschriften über 
Verkaufsbezeichnung, Terminologie, Symbole, Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung, Gebrauchsanleitungen, Produktionsprozesse und -methoden 
in jeder Phase des Lebenszyklus der Lieferung oder der Dienstleistung sowie über 
Konformitätsbewertungsverfahren. 

 38. Unternehmer sind Rechtsträger wie natürliche oder juristische Personen, öffentliche 
Einrichtungen oder Zusammenschlüsse dieser Personen bzw. Einrichtungen, eingetragene 
Personengesellschaften oder Arbeits- und Bietergemeinschaften, die auf dem Markt die 
Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen anbieten. 

 39. Variantenangebot ist ein Angebot aufgrund einer Ausschreibungsvariante des Auftraggebers. 

 40. Verbundene Unternehmen sind Unternehmen gemäß § 189a Z 8 des 
Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S 219/1897, deren Jahresabschluss mit demjenigen 
des Auftraggebers, Bewerbers oder Bieters konsolidiert ist; ferner gelten als verbundene 
Unternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes diejenigen Unternehmen, auf die der 
Auftraggeber, Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss 
ausüben kann oder die einen beherrschenden Einfluss auf den Auftraggeber, Bewerber oder 
Bieter ausüben können oder die gemeinsam mit dem Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem 
beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden 
sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines anderen Unternehmens 
hält oder über die Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen Unternehmens verbundenen 
Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmens bestellen kann. 

 41. Vergabekontrollbehörden sind die zur Kontrolle der Vergabe von diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Leistungen durch diesem Bundesgesetz unterliegende Auftraggeber berufenen 
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte. 

 42. Vergebende Stelle ist jene Organisationseinheit oder jener Bevollmächtigte des Auftraggebers, 
die bzw. der das Vergabeverfahren für den Auftraggeber durchführt. 

 43. Wahlposition ist die Beschreibung einer Leistung, die vom Auftraggeber als Teil einer Variante 
zur Normalausführung vorgesehen ist. 

 44. Widerrufsentscheidung ist die an Unternehmer übermittelte bzw. für diese bereitgestellte nicht 
verbindliche Absichtserklärung, ein Vergabeverfahren widerrufen zu wollen. 
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 45. Widerrufserklärung (Widerruf) ist die an Unternehmer übermittelte bzw. für diese 
bereitgestellte Erklärung des Auftraggebers, ein Vergabeverfahren ohne Zuschlagserteilung bzw. 
ohne Ermittlung des Gewinners oder der Gewinner bzw. des Teilnehmers oder der Teilnehmer zu 
beenden. 

 46. Zeitstempel ist ein qualifizierter elektronischer Zeitstempel, der den Anforderungen von Art. 3 
Z 34 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 entspricht. 

 47. Zentrale Beschaffungsstelle ist ein Auftraggeber gemäß den §§ 4 Abs. 1 bzw. 167 bis 169 oder 
ein Auftraggeber gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 1 der Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABl. Nr. L 94 vom 28.03.2014 
S. 65, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2495, ABl. Nr. L 2023/2495 
vom 16.11.2023, zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 2023/90063 vom 03.11.2023, bzw. Art. 4 
Abs. 1 der Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG, ABl. Nr. L 94 vom 28.03.2014 S. 243, zuletzt geändert 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2496, ABl. Nr. L 2023/2496 vom 16.11.2023, 
zuletzt berichtigt durch ABl. Nr. L 2023/90064 vom 03.11.2023, mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens, der 
eine zentrale Beschaffungstätigkeit, gegebenenfalls zusammen mit einer 
Nebenbeschaffungstätigkeit, ausübt. 

 48. Zentrale Beschaffungstätigkeiten sind folgende auf Dauer für Auftraggeber gemäß den §§ 4 
Abs. 1 bzw. 167 bis 169 oder für Auftraggeber gemäß Art. 2 Abs. 1 Z 1 der Richtlinie 
2014/24/EU bzw. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2014/25/EU mit Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder mit Sitz in einer sonstigen Vertragspartei des EWR-Abkommens 
durchgeführte Tätigkeiten: 

 a) der Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder 

 b) die Vergabe von Aufträgen. 

 49. Zuschlagsentscheidung ist die an Bieter übermittelte bzw. für diese bereitgestellte nicht 
verbindliche Absichtserklärung, welchem Bieter der Zuschlag erteilt werden soll. 

 50. Zuschlagserteilung (Zuschlag) ist die an den Bieter abgegebene Erklärung, sein Angebot 
anzunehmen. 
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